
3. COVID-19-Gesetz  
 

Artikel 45 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Schlussbestimmungen zu Art. 45 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 
 
§ 734. § 175 Abs. 1a und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 tritt rückwirkend 
mit 11. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. Die Regelung ist auf 
jene Versicherungsfälle anzuwenden, die ab dem 11. März 2020 eingetreten sind.  
 
§ 735. (1) Der Krankenversicherungsträger hat einen Dienstnehmer oder Lehrling (im Folgenden: 
Betroffener) über seine Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe zu informieren. Die Definition dieser 
allgemeinen Risikogruppe, die sich nach medizinischen Erkenntnissen und wenn möglich aus der Ein-
nahme von Arzneimitteln herleitet, erfolgt durch eine Expertengruppe, die das Bundesministerium 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und das Bundesministerium für Arbeit, Fa-
milie und Jugend einrichtet. Der Expertengruppe gehören jeweils 3 Experten des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, des Dachverbandes der Sozialversicherungs-
träger und der Ärztekammer und ein Experte des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend 
an. 
 
(2) Der den Betroffenen behandelnde Arzt hat infolge dieser allgemeinen Information des Kranken-
versicherungsträgers dessen individuelle Risikosituation zu beurteilen und gegebenenfalls ein Attest 
über die Zuordnung des Betroffenen zur COVID-19-Risikogruppe auszustellen (COVID-19-Risiko At-
test). 
 
(3) Legt ein Betroffener seinem Dienstgeber dieses COVID-19-Risiko-Attest vor, hat er Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeitsleistung und Fortzahlung des Entgelts, außer 
 1. der Betroffene kann seine Arbeitsleistung in der Wohnung erbringen (Homeoffice) oder 
 2. die Bedingungen für die Erbringung seiner Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte können durch ge-
eignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine Ansteckung mit COVID-19 mit größtmöglicher 
Sicherheit ausgeschlossen ist; dabei sind auch Maßnahmen für den Arbeitsweg mit einzubeziehen. 
 3. eine Kündigung die wegen der Inanspruchnahme der Dienstfreistellung ausgesprochen wird, kann 
bei Gericht angefochten werden. 
 
Die Freistellung kann bis längstens 30. April 2020 dauern. Dauert die COVID-19-Krisensituation über 
den 30. April 2020 hinaus an, so hat die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch 
Verordnung den Zeitraum, in dem eine Freistellung möglich ist, zu verlängern, längstens jedoch bis 
zum 31. Dezember 2020. 
 
(4) Abs. 3 gilt nicht für Betroffene, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. 
 
(5) Der Dienstgeber mit Ausnahme des Dienstgebers Bund hat Anspruch auf Erstattung des an den 
Dienstnehmer bzw. Lehrling geleisteten Entgelts sowie der Dienstgeberanteile am Sozialversiche-
rungsbeitrag, Arbeitslosenversicherungsbeitrag und sonstigen Beiträgen durch den Krankenversiche-
rungsträger. Der Antrag auf Ersatz ist spätestens sechs Wochen nach dem Ende der Freistellung beim 
Krankenversicherungsträger einzubringen. Der Bund hat dem Krankenversicherungsträger die daraus 
resultierenden Aufwendungen zu ersetzen. 
 



(6) Mit der Vollziehung dieser Bestimmung ist in Bezug auf Abs. 3 und 4 die Bundesministerin für Ar-
beit, Familie und Jugend, soweit für Arbeitnehmer nach Art. 11 B-VG die Vollziehung dem Land zu-
kommt, die Landesregierung, jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz, im Übrigen der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz alleine betraut. Der Krankenversicherungsträger ist im übertragenen Wir-
kungsbereich unter Bindung an die Weisungen dieser obersten Organe tätig.“ 
 


